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Gesetz
zum Staatsvertrag zur Änderung

des Staatsvertrages über die Bereitstellung von Mitteln
aus den Oddset-Sportwetten für gemeinnützige Zwecke

im Zusammenhang mit der Veranstaltung
der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Deutschland 2006

Vom 25. November 2005

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1

(1) Dem am 24. Juni 2005 vom Land Berlin unterzeichneten
Staatsvertrag zur Änderung des Staatsvertrages über die Bereitstel-
lung von Mitteln aus den Oddset-Sportwetten für gemeinnützige
Zwecke im Zusammenhang mit der Veranstaltung der FIFA Fußball-
Weltmeisterschaft Deutschland 2006 wird zugestimmt.

(2) Der Staatsvertrag wird als Anlage zu diesem Gesetz veröffent-
licht.

§ 2

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. Das Inkrafttreten des
Staatsvertrages nach seinem Artikel 2 Abs. 1 ist im Gesetz- und Ver-
ordnungsblatt für Berlin bekannt zu machen.

(2) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Satzes 2 am 1. Januar
2008 außer Kraft. Es tritt am 16. Dezember 2005 außer Kraft, falls
der Staatsvertrag gemäß seinem Artikel 2 Abs. 1 Satz 2 gegenstands-
los wird; in diesem Fall ist das Außerkrafttreten bis zum 15. Januar
2006 im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin bekannt zu ma-
chen.

Berlin, den 25. November 2005

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin

Walter M o m p e r

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister

Klaus W o w e r e i t
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A n l a g e

Staatsvertrag
zur Änderung des Staatsvertrages über die Bereitstellung

von Mitteln aus den Oddset-Sportwetten für gemeinnützige
Zwecke im Zusammenhang mit der Veranstaltung

der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Deutschland 2006

Das Land Baden-Württemberg,
der Freistaat Bayern,
das Land Berlin,
das Land Brandenburg,
die Freie Hansestadt Bremen,
die Freie und Hansestadt Hamburg,
das Land Hessen,
das Land Mecklenburg-Vorpommern,
das Land Niedersachsen,
das Land Nordrhein-Westfalen,
das Land Rheinland-Pfalz,
das Saarland,
der Freistaat Sachsen,
das Land Sachsen-Anhalt,
das Land Schleswig-Holstein und
der Freistaat Thüringen
(im Folgenden: „die Länder“ genannt)
schließen nachstehenden Staatsvertrag:

Artikel 1

Der Staatvertrag über die Bereitstellung von Mitteln aus den Odd-
set-Sportwetten für gemeinnützige Zwecke im Zusammenhang mit
der Veranstaltung der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Deutschland
2006 vom 13. Juni 2002 wird wie folgt geändert:

§ 1 Abs. 1 erhält folgende Fassung:
„(1) Ab dem Veranstaltungsjahr 2005 bis einschließlich des Ver-

anstaltungsjahres 2006 werden von den Ländern Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thürin-
gen jährlich jeweils 12 v. H. der das Ergebnis des Veranstaltungsjah-
res 2001 übersteigenden Gesamtsumme und von den übrigen Län-
dern jährlich jeweils 12 v. H. der das Ergebnis des Veranstaltungs-
jahres 2003 übersteigenden Gesamtsumme der in dem jeweiligen
Land erzielten Wetteinsätze aus den Oddset-Sportwetten des jewei-
ligen Veranstaltungsjahres (Überschussbetrag) für gemeinnützige
Zwecke im Zusammenhang mit der Veranstaltung der FIFA Fußball-
Weltmeisterschaft Deutschland 2006 verwendet. Die Ergebnisse des
jeweils maßgeblichen Veranstaltungsjahres 2001 oder 2003 in den
einzelnen Ländern werden wie folgt festgestellt:

Baden-Württemberg 66 942 000,00 EUR,
Bayern 75 457 335,00 EUR,
Berlin 15 617 440,00 EUR,
Brandenburg 7 124 875,00 EUR,
Bremen 4 445 877,00 EUR,
Hamburg 15 191 542,00 EUR,
Hessen 39 362 530,00 EUR,
Mecklenburg-Vorpommern 3 991 510,00 EUR,
Niedersachsen 37 098 997,00 EUR,
Nordrhein-Westfalen 121 150 984,00 EUR,
Rheinland-Pfalz 26 024 381,00 EUR,
Saarland 6 312 629,00 EUR,
Sachsen 10 850 865,00 EUR,
Sachsen-Anhalt 7 774 814,00 EUR,
Schleswig-Holstein 16 532 257,00 EUR,
Thüringen 5 447 224,00 EUR.“

Artikel 2

(1) Dieser Staatsvertrag tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2005 in
Kraft. Sind bis zum 15. Dezember 2005 nicht alle Ratifikations-
urkunden bei der Staatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerpräsi-
dentenkonferenz hinterlegt, wird der Staatsvertrag gegenstandslos.

(2) Dieser Staatsvertrag tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2007
außer Kraft; er endet vorzeitig, sobald die Gesamtsumme der Zu-
weisungen an den DFB 130 Mio. EUR erreicht. Die durch die aufge-
hobenen Bestimmungen eingetretenen Rechtswirkungen werden
nicht berührt; für die Abwicklung der Rechtsverhältnisse nach
diesem Staatsvertrag sind die aufgehobenen Bestimmungen weiter-
hin anzuwenden.

Für das Land Baden-Württemberg:

Günther H. Oettinger, den 27. September 2005

Für den Freistaat Bayern:

Edmund Stoiber, München, den 1. September 2005

Für das Land Berlin:

Klaus Wowereit, den 24. Juni 2005

Für das Land Brandenburg:

Matthias Platzeck, den 23. Juni 2005

Für die Freie Hansestadt Bremen:

Henning Scherf, den 23. Juni 2005

Für die Freie und Hansestadt Hamburg:

Ole von Beust, den 23. Juni 2005

Für das Land Hessen:

R. Koch, den 23. Juni 2005

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern:

H. Ringstorff, den 23. Juni 2005

Für das Land Niedersachsen:

Christian Wulff, den 23. Juni 2005

Für das Land Nordrhein-Westfalen:

Jürgen Rüttgers, den 1. Juli 2005

Für das Land Rheinland-Pfalz:

Kurt Beck, den 23. Juni 2005

Für das Saarland:

Peter Müller, den 23. Juni 2005

Für den Freistaat Sachsen:

Georg Milbradt, den 8. Juli 2005

Für das Land Sachsen-Anhalt:

Böhmer, den 2. August 2005

Für das Land Schleswig-Holstein:

Peter Harry Carstensen, den 8. Juli 2005

Für den Freistaat Thüringen:

Althaus, den 23. Juni 2005
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans X-B 9

im Bezirk Steglitz-Zehlendorf, Ortsteil Zehlendorf

Vom 8. November 2005

Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824),
in Verbindung mit § 6 Abs. 5 und mit § 11 Abs. 1 des Gesetzes zur
Ausführung des Baugesetzbuchs (AGBauGB) in der Fassung vom
7. November 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Artikel II
des Gesetzes vom 18. Dezember 2004 (GVBl. S. 524), wird verord-
net:

§ 1

   Der Bebauungsplan X-B 9 vom 27. August 1999 für das Gelände
zwischen Urselweg, Niklasstraße, Potsdamer Chaussee, Lindentha-
ler Allee, Niklasstraße, Rhumeweg, Matterhornstraße, Elvirasteig,
Salzachstraße, Slatdorpweg entlang der S-Bahntrasse, einschließlich
der Grundstücke Salzachstraße 23/39, Elvirasteig 2/Ecke Matter-
hornstraße 22, Elvirasteig 2A/8, Matterhornstraße 15/Ecke Rhume-
weg 2, Ruhmeweg 2 A/8 und 14/30, Dubrowstraße 18 und 21/23,
Niklasstraße 20/22, sowie Abschnitte des Urselwegs und der
Salzachstraße, ausgenommen die Grundstücke Salzachstraße 2/22,
Matterhornstraße 2/6B und 10/14A, Lindenthaler Allee 36/42 im
Bezirk Steglitz-Zehlendorf, Ortsteil Zehlendorf, wird festgesetzt. Er
ändert teilweise den durch Verordnung über die Festsetzung des
Bebauungsplans X-13 im ehemaligen Bezirk Zehlendorf vom
28. August 1957 (GVBl. S. 1106) festgesetzten Bebauungsplan.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Steglitz-
Zehlendorf von Berlin, Abteilung Bauen, Stadtplanung und Natur-
schutz, Bauordnungsamt – Fachbereich Vermessung –, beglaubigte
Abzeichnungen des Bebauungsplans können beim Bezirksamt
Steglitz-Zehlendorf von Berlin, Abteilung Bauen, Stadtplanung und
Naturschutz, Bauordnungsamt – Fachbereiche Stadtplanung und
Bauaufsicht –, kostenfrei eingesehen werden.

§ 3

Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit
etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-

sen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Abs.1 Satz 1 Nr.1 bis 3 des Baugesetzbuchs
bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb von zwei Jahren, in den
Fällen der Nummer 4 innerhalb eines Jahres seit der Verkündung
dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf
von Berlin schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die
Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1
genannten Fristen werden die in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel
gemäß § 215 Abs. 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des
Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 8. November 2005

Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin

W e b e r S t ä g l i n

Bezirksbürgermeister Bezirksstadtrat
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans X-B 10

im Bezirk Steglitz-Zehlendorf, Ortsteil Zehlendorf

Vom 8. November 2005

Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824),
in Verbindung mit § 6 Abs. 5 des Gesetzes zur Ausführung des Bau-
gesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578),
zuletzt geändert durch Artikel II des Gesetzes vom 18. Dezember
2004 (GVBl. S. 524), wird verordnet:

§ 1

Der Bebauungsplan X-B-10 vom 27. August 1999 für das Gelän-
de zwischen Jaehnstraße, Sven-Hedin-Straße, Fischerhüttenstraße,
Bergmannstraße, nördliche Grenze des Gemeindewäldchens, Forst-
straße, Potsdamer Straße, Fürstenstraße, Bülowstraße, Wannsee-
bahn, Karl-Hofer-Straße, Beerenstraße, Blumenthalstraße, Sven-
Hedin-Straße und Karl-Hofer-Straße im Bezirk Steglitz-Zehlendorf,
Ortsteil Zehlendorf, wird festgesetzt.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Steglitz-
Zehlendorf von Berlin, Abteilung Bauen, Stadtplanung und Natur-
schutz, Bauordnungsamt – Fachbereich Vermessung –, beglaubigte
Abzeichnungen des Bebauungsplans können beim Bezirksamt
Steglitz-Zehlendorf von Berlin, Abteilung Bauen, Stadtplanung und
Naturschutz, Bauordnungsamt – Fachbereiche Stadtplanung und
Bauaufsicht –, kostenfrei eingesehen werden.

§ 3

Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit
etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-
sen will, muss

1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-
ten, die in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs
bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb von zwei Jahren, in den
Fällen der Nummer 4 innerhalb eines Jahres seit der Verkündung
dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf
von Berlin schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die
Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1
genannten Fristen werden die in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel
gemäß § 215 Abs. 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des
Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 8. November 2005

Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin

W e b e r S t ä g l i n

Bezirksbürgermeister Bezirksstadtrat
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Verordnung
über die angemessene Verzinsung des betriebsnotwendigen Kapitals

der Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) für das Jahr 2006

Vom 17. November 2005

Auf Grund des § 15 Abs. 4 Satz 2 des Berliner Betriebegesetzes
vom 9. Juli 1993 (GVBl. S. 319), das zuletzt durch Artikel II des
Gesetzes vom 16. September 2004 (GVBl. S. 397) geändert worden
ist, wird verordnet:

§ 1

Zinssatz

Das betriebsnotwendige Kapital der Berliner Stadtreinigungs-
betriebe (BSR) ist, soweit verzinsbar, für das Jahr 2006 mit 8,0 vom
Hundert zu verzinsen.

§ 2

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 17. November 2005

Der Senat von Berlin

Klaus W o w e r e i t Harald W o l f

Regierender Senator für Wirtschaft, 
Bürgermeister Arbeit und Frauen

Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans XVII-39

im Bezirk Lichtenberg von Berlin, Ortsteil Karlshorst

Vom 15. November 2005

Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I. S. 1818, 1824),
in Verbindung mit § 6 Abs. 5 des Gesetzes zur Ausführung des Bau-
gesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578),
zuletzt geändert durch Artikel II des Gesetzes vom 18. Dezember
2004 (GVBl. S. 524), wird verordnet:

§ 1
Der Bebauungsplan XVII-39 vom 6. Mai 2003, zuletzt geändert

am 20. Oktober 2005, für das Gelände zwischen Rheinsteinstraße,
Drachenfelsstraße, Ingelheimer Straße, Ehrenfelsstraße und Treskow-
allee im Bezirk Lichtenberg, Ortsteil Karlshorst, wird festgesetzt.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Lichten-

berg von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung, Amt für Planen und
Vermessen, Fachbereich Vermessung, beglaubigte Abzeichnungen
des Bebauungsplans können beim Bezirksamt Lichtenberg von Ber-
lin, Abteilung Stadtentwicklung, Amt für Planen und Vermessen,
Fachbereich Stadtplanung, und im Bau- und Wohnungsaufsichtsamt,
kostenfrei eingesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit
etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-
sen will, muss

1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten, die in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs
bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb von zwei Jahren, in den
Fällen der Nummer 4 innerhalb eines Jahres seit der Verkündung
dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Lichtenberg von Ber-
lin schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung
begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten
Fristen werden die in Nummern 1 bis 4 genannten Mängel gemäß
§ 215 Abs. 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des Geset-
zes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 15. November 2005.

Bezirksamt Lichtenberg von Berlin

E m m r i c h L o m p s c h e r

Bezirksbürgermeisterin Bezirksstadträtin
für Stadtentwicklung
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans 7-11

im Bezirk Tempelhof-Schöneberg, Ortsteil Schöneberg

Vom 21. November 2005

Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824),
in Verbindung mit § 6 Abs. 5 und mit § 11 Abs. 1 des Gesetzes zur
Ausführung des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 7. November
1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Artikel II des Gesetzes
vom 18. Dezember 2004 (GVBl. S. 524), wird verordnet:

§ 1

Der Bebauungsplan 7-11 vom 18. Mai 2004 für die künftige
BAB Ring Berlin (West) (A 10) im Bereich des Grundstücks Tor-
gauer Straße 12–15 und westlich der Grundstücke Cheruskerstraße
24–34 b im Bezirk Tempelhof-Schöneberg, Ortsteil Schöneberg,
wird festgesetzt.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Tempel-
hof-Schöneberg von Berlin, Abteilung Bau- und Wohnungswesen,
Amt für Geoinformation und Vermessung, beglaubigte Abzeich-
nungen des Bebauungsplans können beim Bezirksamt Tempelhof-
Schöneberg von Berlin, Abteilung Gesundheit, Stadtentwicklung
und Quartiersmanagement, Amt für Planen, Genehmigen und Denk-
malschutz kostenfrei eingesehen werden.

§ 3

Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit
etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 des
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-
sen will, muss

1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-
ten, die in § 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs bezeich-
net sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb von zwei Jahren, in den
Fällen der Nummer 4 innerhalb eines Jahres seit der Verkündung
dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Tempelhof-Schöne-
berg von Berlin schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die
Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1
genannten Fristen werden die in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel
gemäß § 215 Abs. 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des
Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. Gleichzeitig tritt die Ver-
ordnung über die Festsetzung des Bebauungsplanes XI-151 vom
3. April 1978 (GVBl. S. 982) außer Kraft.

Berlin, den 21. November 2005

Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin

B a n d Dr. Z i e m e r

Bezirksbürgermeister Bezirksstadträtin für
Gesundheit, Stadtentwicklung

und Quartiersmanagement
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 Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans XIX-34a

im Bezirk Pankow, Ortsteil Buch

Vom 22. November 2005

Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824),
in Verbindung mit § 6 Abs. 5 des Gesetzes zur Ausführung des Bau-
gesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578),
zuletzt geändert durch Artikel II des Gesetzes vom 18. Dezember
2004 (GVBl. S. 524), wird verordnet:

§ 1

Der Bebauungsplan XIX-34a vom 24. Mai 2002 für das Grund-
stück Wiltbergstraße 23, der Grünfläche beiderseits der Panke und
dem P + R Parkplatz sowie Abschnitte der Wiltbergstraße und der
Zufahrtstraße zum P + R Parkplatz im Bezirk Pankow, Ortsteil
Buch, wird festgesetzt.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Pankow
von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung, Vermessungsamt, beglau-
bigte Abzeichnungen des  Bebauungsplans können beim Bezirksamt
Pankow von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung, Amt für Planen
und Genehmigen, kostenfrei eingesehen werden.

§ 3

Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit
etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-
sen will, muss

1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-
ten, die in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs
bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb von zwei Jahren, in den
Fällen der Nummer 4 innerhalb eines Jahres seit der Verkündung
dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Pankow von Berlin
schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung
begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten
Fristen werden die in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß
§ 215 Abs. 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des Geset-
zes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 22. November 2005

Bezirksamt Pankow von Berlin

K l e i n e r t M. F e d e r l e i n

Bezirksbürgermeister Bezirksstadtrat


